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Die Mindestgebühren für die Gewährung von 

Bedarfszuweisungen zum Gebührenhaushalt Kanal sowie 

nach § 4 Abs. 3 der Richtlinien über die Gewährung von 

Darlehen aus dem Wasserleitungsfonds (siehe Merkblatt für 

die Gemeinden Tirols, Ausgabe Dezember 2012, Nr. 61) 

werden für das Jahr 2017 wie folgt bekanntgegeben:

MINDEST‐KANALANSCHLUSSGEBÜHR 

pro m³ umbauten Raum ........ EUR 5,50/m³ inkl. USt. 

(2016: EUR 5,45/m³) 

MINDEST‐KANALANSCHLUSSGEBÜHR 

pro m² Geschoßfläche .......... EUR 16,50/m² inkl. USt. 

(2016: EUR 16,35/m²) 

MINDEST‐ABWASSERGEBÜHR 

pro m³ Wasserverbrauch ........ EUR 2,15/m³ inkl. USt. 

(2016: EUR 2,13/m³) 

MINDEST‐WASSERGEBÜHR 

pro m³ Wasserverbrauch ........ EUR 0,42/m³ inkl. USt. 

(2016: EUR 0,42/m³) 

Bei diesen Gebührensätzen handelt es sich um Bruttobeträge 

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die ZUMUTBARE ABWASSERGEBÜHR pro m³ Wasserverbrauch 

beträgt unverändert EUR 2,18/m³ inkl. USt.

Liegt die Abwassergebühr in der Gemeinde unter EUR 

2,18/m³ jedoch noch mindestens bei der vorgegebenen 

Mindestgebühr von EUR 2,15/m³, so erfolgt eine Kürzung 

des Bedarfszuweisungs‐ bzw. Darlehensbetrages.

Die Mindestgebühren für 2017 wurden aufgrund des 

(vorläufigen) VPI 86 vom September 2016 (veröffentlicht am 

16. Oktober) kalkuliert. Siehe auch 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/pre 

ise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/022832.html. 

Es wird künftig keine Neuberechnung aufgrund des 

endgültigen VPI 86 vom September 2016 (veröffentlicht am 

16. November 2016) erfolgen, wodurch die obigen Mindest‐ 

gebührensätze für 2017 als endgültig anzusehen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium für 

Land‐ und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in 

der neuen Förderrichtlinie kommunale Siedlungs‐ 

wasserwirtschaft im § 7 Abs. 1 Z. 13 (siehe auch 

https://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser‐ 

oesterreich/foerderungen/trinkwasser_abwasser/neueFRL.h 

tml) andere Mindestgebührensätze vorsieht, wo u.a. eine 

Mindestwassergebühr von EUR 1,00/m³ inkl. USt. als 

Voraussetzung für den Erhalt einer Bundesförderung 

vorgegeben wird.

43. 
Mindestgebühren Kanal und Wasser für das Jahr 2017
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44. 
Richtlinien für den Voranschlag 2017 der Gemeinden und Gemeindeverbände
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45. 
Abgabenertragsanteile der Gemeinden Oktober 2016
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46. 
Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis Oktober 2016
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VERBRAUCHERPREISINDEX
FÜR AUGUST 2016
(vorläufiges Ergebnis)

Index der Verbraucherpreise 2015

Basis: Durchschnitt 2015 = 100

Index der Verbraucherpreise 2010

Basis: Durchschnitt 2010 = 100

Index der Verbraucherpreise 2005

Basis: Durchschnitt 2005 = 100

Index der Verbraucherpreise 2000

Basis: Durchschnitt 2000 = 100

Index der Verbraucherpreise 96

Basis: Durchschnitt 1996 = 100

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Juli 2016 

(endgültig)

100,7

111,5

122,0

134,9

142,0

185,7

288,6

506,5

645,4

647,5

August 2016 

(vorläufig)

100,5

111,3

121,8

134,7

141,7

185,3

288,0

505,5

644,1

646,2

Der Index der Verbraucherpreise 2015 (Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100) für den 

Kalendermonat August 2016 beträgt 100,5 (vorläufige Zahl) und ist somit gegenüber dem Stand 

für Juli 2016 um 0,2 % gesunken (Juli 2016 gegenüber Juni 2016 - 0,4 %). Gegenüber August 

2015 ergibt sich eine Steigerung um 0,6 % (Juli 2016/2015  + 0,6 %).
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